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Zu-/Einweisungsformular mit Sozialanamnese

Die Ärztekammer Oberösterreich hat das Zu- bzw. Einweisungsformular inklusive
kleiner Sozialanamnese den Ärztesoftwarefirmen bereitgestellt, damit die Programme
entsprechend aktualisiert werden können.

	 www.nahtstellenmanagement.at       Instrumente
	 www.aekooe.at

Darüber hinaus gibt es dieses Einweisungsformular mit Sozialanamnese
kombiniert mit einem Transportschein für Hausbesuche als
Durchschreibeformular. Dieses Formular kann über die Vertragspartner
Homepage der OÖGKK angefordert werden. 

	 vertragspartner.ooegkk.at       Formulare
	 www.nahtstellenmanagement.at       Instrumente       Bestellungen

e-Card-Umhängebänder

Alten- und Pflegeheime, mobile Pflege- und Betreuungsdienste sowie Transportorganisationen wurden und werden nach
Anfrage mit diesem Instrument kostenlos ausgestattet. 

Die Zielgruppe für diese Bänder sind Personen, die (leicht) desorientiert sind und bei denen das Risiko vorliegt, in der
Aufregung vor einem Arztbesuch oder einer Krankenhauseinweisung die e-Card zu verlieren oder zu Hause zu vergessen.

Diese Bänder sind mit einem Sicherheitsverschluss ausgestattet. Damit ist ein rasches Öffnen auf Zug sichergestellt!

	 Erhältlich im regionalen Kundenservice der OÖGKK und im NSM OÖ Office. 
	 Bestellung: nahtstellenmanagement@ooegkk.at       Instrumente       Bestellung

ZU- & EINWEISUNG



Pflegebegleitschreiben  

ELGA-konformes Pflegebegleitschreiben (Pflegesituationsbericht)
der Alten- und Pflegeheime, mobilen Dienste

Dieses Formular wird, solange keine elektronische Version einsatzbereit
ist, von der Sozialabteilung des Landes OÖ den Alten- und Pflegeheimen
und mobilen Diensten auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
Es entspricht der ELGA-Struktur (Stand: Juni 2016). 

	 www.nahtstellenmanagement.at       Instrumente

Aktuelle CDA Implementierungsleitfäden finden Sie:
	 www.elga.gv.at       Technischer Hintergrund       Technische ELGA-Leitfäden

Signalkuverts   

Diese werden von der OÖGKK und dem OÖ Gesundheitsfonds zur Verfügung gestellt, um die Informationsweitergabe wie das 
Pflegebegleitschreiben (Pflegesituationsbericht) von den Alten- und Pflegeheimen oder mobilen Diensten ins Krankenhaus 
sicherzustellen und sind bis zum Vorhandensein einer elektronischen Informationsweitergabe in Einsatz. 

Nachbestellungen können über das NSM OÖ Office und die ARGE für die Alten- und Pflegeheime abgewickelt werden. 

	 www.nahtstellenmanagement.at       Instrumente       Bestellungen

ZU- & EINWEISUNG

Pflegebegleitschreiben 

Pflegebegleitschreiben 
Name und Anschrift  
der Einrichtung/ 
Organisation  

Name und 
Qualifikation Pflege- bzw. 

Betreuungsperson 
für Rückfragen Telefonische 

Erreichbarkeit 

Name  
Hausarzt Telefonische 

Erreichbarkeit 

Kunde oder Kundin bzw. Bewohner/in 

Name 

Adresse 

SV-Träger SV-Nummer _ _ _ _ Geburtsdatum (TT MM JJ) _ _    _ _    _ _ 
Rezeptgebühren-
befreiung 

  ja
  nein Betreuungsbeginn/Einzug (TT MM JJ) _ _    _ _    _ _ 

Name und  
Verhältnis zum 
Kunden/ zur 
Kundin bzw. 
Bewohner/in 

Angehörige/ Ver-
trauensperson (nach 
dem Heimvertrags-
gesetz)/sonstige 
Ansprechpartner Telefonische 

Erreichbarkeit 

Pflegerische Parameter vor dem Akutgeschehen 

1 Brieftext bei Bedarf 

2
Pflege- und 
Betreuungs- 
diagnosen 

bei Bedarf 

3 Mobilität 

 selbstständig 
 mit Hilfe 
 vollständige   

     Übernahme 

 Erhöhte    
     Sturzgefahr      

4 Körperpflege 
und Kleiden 

 selbstständig 
 mit Hilfe 
 vollständige  

     Übernahme 

 Prothesen 

5 Ernährung 

 selbstständig 
 mit Hilfe 
 vollständige  

     Übernahme 

 PEG/sonstige  
     Ernährungs-  
     form         

 Schluck- 
     störungen

6 Ausscheidung 

 Harninkontinenz 
 Stuhlinkontinenz 
 Harn- und Stuhl- 

     inkontinzenz 



Patientenkategorisierung

Kategorie I
Den Entlassungsprozess koordiniert/organisiert das Stationspersonal hinsichtlich poststationärer
Verhaltensregeln und Verordnungsscheine. 

Kategorie II
Betreuung durch Stationspersonal: Den Entlassungsprozess organisiert und koordiniert das
Stationspersonal hinsichtlich poststationärer Verhaltensregeln und Verordnungsscheine, stellt
einfache behördliche Anträge und sorgt für die Reaktivierung der bereits laufenden extramuralen
Versorgungssysteme.   

Kategorie III
Den Entlassungsprozess organisiert und koordiniert das Stationspersonal hinsichtlich poststationärer Verhaltensregeln
und Verordnungsscheine. Einbeziehung der ÜLP/DSA für komplexe behördliche Anträge (z. B. Sachwalterschaft),
Patientinnen und Patienten, die unter besondere gesetzliche Bestimmungen fallen (z. B. Chancengleichheitsgesetz),
Organisation der Nachbetreuung in ambulanten/stationären Versorgungseinrichtungen.

Ausnahme
Ausnahmen bilden Patientinnen und Patienten auf Palliativstationen. Dort erfolgt das Entlassungsmanagement auf der
Station ohne verpflichtende Einbeziehung der ÜLP/DSA.

Zugang zu Heilbehelfen und Hilfsmitteln

Diese Liste, die Angaben von den verschiedenen Krankenversicherungsträgern und Krankenfürsorgeeinrichtungen
zur Verordnungspraxis enthält, sollen die diplomierten Pflegekräfte (DGKS/P) bzw. diplomierten Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter (DSA) in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. 

	 nahtstellenmanagement@ooegkk.at       Instrumente

ENTLASSUNG

Zugang zu Heilbehelfen und Hilfsmittel (aktualisiert: Juni 2011)  Seite 1 von 13 

Zugang zu Heilbehelfen und Hilfsmitteln 
bei den OÖ Krankenversicherungsträgern 

und Krankenfürsorgeeinrichtungen 
 

OÖGKK 
WAS WIE Verordnung 

an 
Selbst-
behalt 

Lose orthopädische 
Einlagen 

Bandagisten, Sanitätshäuser und 
Orthopädieschuhmacher. 

VP Ja 

orthopädische 
Einlagen und 
Schuhzurichtungen 

Orthopädieschuhmacher. 
 

VP Nein 

Orthopädische 
Schuhe  

Orthopädieschuhmacher. VP Ja 

Gehhilfen  Bandagisten und Sanitätshäuser. VP Ja 
Badehilfen (ausge-
nommen Badelifter 
und Duschfahrstuhl) 

Bandagisten und Sanitätshäuser. VP Ja 

Toilettenstuhl (ohne 
Räder) 

Bandagisten und Sanitätshäuser. VP Ja 

Toilettenfahrstuhl Bandagisten und Sanitätshäuser. VP Ja 
Krankenfahrstühle 
(alle Arten) 

Bandagisten und Sanitätshäuser. 
Eigentum der OÖGKK. 

VP Nein 

Duschfahrstuhl Bandagisten und Sanitätshäuser. VP Ja 
Patientenlifter Bandagisten und Sanitätshäuser. VP Ja 
Badelifter  Bandagisten und Sanitätshäuser. VP Ja 
Pflege/Kranken-
betten 

Bandagisten und Sanitätshäuser. VP Ja 

Wechseldruck-
matratzen mit 
Kompressor 

Bandagisten und Sanitätshäuser. VP Ja 

Medizinischer 
Sauerstoff in 
Flaschen 

Air Liquide und Linde Gas. VP RPG pro 
Flasche 

Sauerstoffkonz-
entrator 

Versorgung über die Fa. UTS, Ver-
ordnung zur OÖGKK oder zur Firma. 

OÖGKK 
oder Fa. 
UTS 

Nein 

Flüssigsauerstoff Air Liquide, Linde Gas, Vivisol, Laborex-
Sanesco, (Angabe der Blutgaswerte und 
Durchflussmenge), Mobiliät ist Grund-
voraussetzung. 

VP RPG pro 
Füllung 

Ableitende 
Inkontinenz 

Bandagisten, Sanitätshäuser und 
Apotheken mit Sondervereinbarung. 

VP Ja 

Saugende 
Inkontinenz 

Bandagisten, Sanitätshäuser und 
Apotheken mit Sondervereinbarung. 

VP Ja 

Stomaversorgung Bandagisten, Sanitätshäuser und 
Apotheken mit Sondervereinbarung. 

VP Nein 

Verbandstoffe 
(trockene und 
feuchte) 

Sanitätshäuser, Bandagisten und 
(Haus)Apotheken. 

VP RPG 

Heil/Sondennahrung Öffentliche Apotheken. Apotheke RPG 
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ENTLASSUNG

Arbeitsbehelf: Reha-Antrag

Dieser Arbeitsbehelf liefert Gesundheitspersonal eine Orientierung bei der Organisation
von Rehabilitations-, Kur- und Erholungsaufenthalten. Die Ablaufdarstellung zeigt die
jeweiligen Zuständigkeiten der Sozialversicherungsträger
und Krankenfürsorgeeinrichtungen auf. Gleichzeitig sind
auch Kontaktdaten für allfällige Rückfragen und Einreich-
adressen aufgelistet. Auf der NSM OÖ Homepage können
Antragsformulare herunter geladen werden.

	 nahtstellenmanagement@ooegkk.at       Instrumente

Web-Öko-Tool

Das Web-Öko-Tool wird vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger zur Verfügung gestellt. Mit dieser Web-Anwendung 
wird ein kostenfreies Service angeboten, um die Einhaltung der Richtlinien zur ökonomischen Verschreibweise (RÖV) zu
erleichtern.

Web-Öko-Tool Heilmittel
Dieses Tool bietet die Möglichkeit durch Eingabe eines Präparatnamens nach Alternativen im wirkstoffgleichen und
wirkstoffähnlichen Bereich zu suchen. 

Web-Öko-Tool Wundversorgung
Dieses Tool beinhaltet die gängisten Verbandstoffe mit genauer Beschreibung hinsichtlich Größe,
Verpackungseinheit, Bewilligung, Preis, Hersteller und Pharmanummer. Farblich grün
gekennzeichnete Produkte werden empfohlen, für rot gekennzeichnete Produkte erfolgt
 grundsätzlich keine Kostenübernahme durch die OÖGKK. 

	 vertragspartner.ooegkk.at       Serivce       Web-Öko-Tool
	 www.erstattungskodex.at

Arbeitsbehelf für Gesundheitspersonal zur Antragstellung (Reha/Kur/Erholung)    erstellt von Annette Hummer/OÖGKK 

 

Antrag auf 
Rehabilitation, Kur 

Ursache? 
anerkannter 
Arbeitsunfall, 

Berufskrankheit 

Unfallversicherungsträger 
(AUVA, BVA, SVB, VAEB) 

Bearbeitung durch den zuständigen Sozialversicherungsträger 
  

Anträge werden von jedem SV-Träger entgegen genommen und an den zuständigen SV-Träger 
weiter geleitet! 

Bewilligung oder Ablehnung (mit Begründung) 

Pensionsversicherungsträger 
(BVA, SVA, SVB, PVA, VAEB) 

Krankenversicherungsträger 
(BKK, BVA, OÖGKK, SVA, 
SVB, VAEB) 

Kranken- u. (Unfall-) 
fürsorgeeinrichtungen 
(KFG, KFL, KFST, KFW, LKUF, 
MKF) 

Erwerbstätigkeit oder 
Empfänger einer AU/EU*-
Pension, Alterspensionist, 
AMS-Leistungsbezieher  

ja 

nein 
nein 

mitversicherte 
Angehörige 
grundsätzlich  
KV-Träger  

*AU/EU = Arbeits- bzw. Erwerbsunfähigkeitspension 
**Vertragslehrer u. (neue) Vertragsbedienstete an PVA 

 

ja 

Landes-, Gemeinde- u. Magistratsbeamte, 
pragmatisierte Landes-Pflichtschullehrer** 

Antrag auf 
Erholung/Genesung 

 



Patientencheckliste

Dieser Leitfaden soll die Patientinnen und Patienten in ihrer Selbständigkeit 
und persönlichen Entlassungsvorbereitung unterstützen. Darin sind
mögliche Fragen an die Pflegekraft und an die Ärzteschaft aufgelistet. 

	 www.nahtstellenmanagement.at        Instrumente

Entlassungsbrief  Ärztlich & Pflege 

Der ärztliche Entlassungsbrief ist auf Wunsch des Patienten diesem zu übermitteln oder dem einweisenden oder
weiterbehandelnden Arzt bzw. Ärztin und bei Bedarf weiterbetreuenden Gesundheitsprofessionisten bzw.
weiterbetreuenden Pflege- und Betreuungseinrichtungen. 
Ein pflegerischer Entlassungsbrief wird im Bedarfsfall im Rahmen der Krankenhausentlassung den Patienten für die
weiterbetreuenden Pflegedienste mitgegeben.

Bei Programmierungsaufgaben (ELGA Entlassungsdokument) sind die aktuellen Vorgaben der ELGA-CDA
Implementierungsleitfäden zu berücksichtigen.   

	 www.elga.gv.at       Technischer Hintergrund       Technische ELGA-Leitfäden

Zuständigkeiten

Diese Übersicht liefert den Professionisten eine gegenüberstellende Information zu den
jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten von:

n Bedarfskoordination nach dem oberösterreichischen
 Chancengleichheitsgesetz (Regionale Träger sozialer Hilfe – SHV, Statutarstädte)
n  Koordination für Betreuung und Pflege (Regionale Träger sozialer  

Hilfe – SHV, Statutarstädte)
n Netzwerk Hilfe (Case Management der OÖGKK)
n Sozialberatungsstellen (Regionale Träger sozialer Hilfe – SHV, Statutarstädte)
n Überleitungspflege (Krankenanstalten)

Darüber hinaus bieten auch andere Sozialversicherungsträger Case Management an.

	 www.nahtstellenmanagement.at         Instrumente 

ENTLASSUNG

 

NSM Landesprojektteam 07.07.2011 
 

Liebe Patientin, lieber Patient, 
 
Ihre Entlassung steht kurz bevor. Ihr behandelnder  Arzt/Ärztin und das Pflegeperso-
nal werden Sie in einem Gespräch informieren, worauf Sie nach dem Krankenhaus-
aufenthalt achten müssen. Eine Checkliste soll Ihnen helfen, dass Sie sich optimal 
auf das Gespräch vorbereiten können. Beachten Sie bitte, dass nicht alle ange-
führten Fragepunkte auf Ihre persönliche Situation zutreffend sind.   

 
 Unser Tipp: Notieren Sie sich auch Ihre persönlichen allgemeinen, bzw.  

                                    allfällige Fragen auf dieser Checkliste.  
 
Fragen an den Arzt/Ärztin:  

• Fragen zur bisher durchgeführten und zukünftigen Behandlung sowie zur  
Medikation 
- welche Operation (genaue Bezeichnung)  wurde durchgeführt 
- welche Behandlung sollte, bzw. muss noch erfolgen (z. B. Wundversor-

gung, evtl. Folgeoperationen) 
- welche Rehabilitationsmaßnahmen (z. B. Kur) sind geplant, bzw. erforder-

lich und wurden diese bereits angemeldet oder vereinbart 
- wofür sind welche Tabletten 

o wie wirken diese Tabletten 
o welche Nebenwirkungen können auftreten 

- was muss bei der Einnahme beachtet werden 
- wie lange müssen die Medikamente eingenommen werden 
 Hinweis: Ihr Hausarzt kann Ihnen ein anderes, gleichwertiges Medika-

ment verschreiben. 

• Fragen zum Gesundheitszustand und zur Prognose 
- welche  Erkrankung wurde behandelt 
- sind bleibende Beeinträchtigungen/Behinderungen zu erwarten und wenn 

ja, für welchen Zeitraum, bzw. dauerhaft 
- Arbeitsfähigkeit 
- körperliche Belastbarkeit 
- Hinweise zum Essensverhalten 

• Fragen zur ärztlichen Nachsorge 
- wer ist für die Nachbetreuung zuständig (Hausarzt, Facharzt, KH-Ambulanz 
- welche Termine wurden bereits vereinbart, bzw. sind zu vereinbaren 

• Fragen zum persönlichen Alltag  
- Lebensstilveränderung (z.B. abnehmen, mehr körperliche Bewegung, Sport  
  treiben, für mehr Entspannung sorgen) 
- selbständig wohnen u. versorgen (z.B. einkaufen, Wäsche waschen, 
  kochen).  

Aufgaben-Übersichtsdarstellung ausgewählter BKT-Professionalisten 
Interner Arbeitsbehelf für NSM-AkteurInen – Nicht für KlientInnen!  

Erstellt von Mag. Annette Hummer/OÖGKK in Zusammenarbeit mit Mag. Michael Wall/Land OÖ, Mag. Renate Hackl/Land OÖ, PDL Rosa Schwarzbauer/BHS              (Juli 2011)
  1 

Fallebene 
 

 

Bedarfskoordination 
nach dem Oö. ChG 
 

Koordination für 
Betreuung u. Pflege 

Netzwerk Hilfe  
(Case Management der 
OÖGKK) 

Sozialberatungsstellen 
(SBS des SHV) 

Überleitungspflege/  
Entlassungsmanagement 

 
Z

IE
L

G
R

U
P

P
E

 

Menschen mit einer  
• dauerhaften und 
• erheblichen körperlichen 
• geistigen 
• psychischen oder 
• mehrfachen 
• Beeinträchtigung 

• Ältere Menschen1 mit 
Pflege- und/oder Betreu-
ungsbedarf 

• Kinder im Rahmen der 
Hauskrankenpflege 

• Menschen mit Pflege- 
u./od. Betreuungsbedarf, 
welcher nicht auf Basis 
anderer Rechtsgrundla-
gen zu decken ist 2 

 

OÖGKK-
Anspruchsberechtigte mit 
komplexer Problemsituati-
on verursacht durch 
• Unfall od./u. Krankheit 
• mangelnde Selbstversor-

gungskompetenz 
 
• Freiwilligkeit 

 

Anlaufstelle für alle Men-
schen mit Bedarf an  
• Beratung 
• Unterstützung 
• Information 
• Vermittlung 
• Vorbeugung 

KH-PatientInnen und deren 
Vertrauenspersonen mit 
komplexen Nachsorgebe-
darf der Kategorie II und III 

K
O

S
T

E
N

-
T

R
Ä

G
E

R
 Land OÖ regionale Träger sozialer 

Hilfe und Land OÖ" 
  
 

OÖGKK – Forum  
Gesundheit 

regionale Träger sozialer 
Hilfe und Land OÖ" 
  
 

SV-Träger über Landesge-
sundheitsfonds unter Betei-
ligung von Bund, Länder, 
Gemeinden 

 
T
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Durchführung des Verfah-
rens nach dem Oö. ChG: 
• Gewährung der Leistung 
• Vormerkung für eine  

Leistung 
• Beiziehung eines Sach-

verständigendienstes 
(bestehend aus zB: Sozi-
alarbeiterInnen, Pädago-
gInnen, dipl. Pflegekräf-
ten, PsychologInnen);  
im Sinne einer gutachter-
lichen Tätigkeit 

 

CM im Bedarfsfall: 
• Pflege- u. Sozialanam-

nese 
• Individuelle Bedarfsana-

lyse (v.a. bei multiplen 
Problemlagen) 

• Erhebung von Ressour-
cen 

Individuelle Bedarfsanalyse • Erstabklärung des Be-
darfs 

• Information und Unter-
stützung bei allen sozia-
len Problemlagen 

• Gemeinsame Erarbeitung 
von Lösungen (speziell 
bei multiplen Problemla-
gen) 

• Terminkoordination mit 
anderen Organisationen 
für KlientInnnen 

Pflegestatus mit Sozial-
anamnese, inkl. 
• Einschätzung der 

Selbstversorgungs-
kompetenz 

• Berücksichtigung sozia-
ler Ressourcen des Pati-
enten u. deren Wohnsi-
tuation 

• ev. Ausgang mit Woh-
nungsbesichtigung 

                                                
1 Ältere Menschen, damit ist hier gemeint über 65 Jahre, im Einzelfall ab 60 Jahre 
2 Abgrenzung zum Oö. ChG und zum Gesundheitsbereich 



Newsletter & Wissenskonferenzen

Mit dem Newsletter wird dreimal jährlich über Neuigkeiten zum Nahtstellenmanagement OÖ  
berichtet. Dieser ergeht per email direkt an alle NSM OÖ Mitglieder. Um einen bezirks-  
über greifenden und interprofessionellen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, finden  
regelmäßig Wissenskonferenzen statt. Der Newsletter steht zum Download bereit und  
kann abonniert werden: 

	 www.nahtstellenmanagement.at        Service        Newsletter

NSM Best-Practice Datei 

Bei der Best-Practice Datei handelt es sich um ein webbasiertes, grundsätzlich anonymes mit einem Passwort geschütztes 
Problemmelde- und Lernsystem. So genannte „Best-Practice Beispiele“ sollen oberösterreichweit allen NSM-Mitgliedern
zugänglich sein. Damit können Musterlösung von z. B. komplexen Fallkonstellationen  
bundeslandweit anderem Fachpersonal zur Verfügung gestellt werden.  
Darüber hinaus können Problemfelder oder Problemfälle mit einem  
Lösungsvorschlag aus der Praxis aufgezeigt werden.   
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08 Herbst 

News aus dem  
Lenkungsausschuss Der NSM Lenkungsausschuss (LA) tagte am 19. September 2011 und brachte einige Ergebnisse bzw. Informationen her-vor. Das einheitliche Pflegebegleitschreiben, das eine strukturelle Gliederung der Inhalte abbildet, wurde mit Juli durch einen Umlaufbeschluss einstimmig beschlossen und kann somit in den BKTs umgesetzt werden. Für all jene Orga-nisationen, die noch keine EDV Unterstützung zur Verfügung haben, wird bis spätestens Jahresende seitens der Sozialab-teilung des Landes OÖ ein Formular entwickelt. Das „alte“ extramurale Pflegebegleitschreiben behält somit bis 31.12.11 Gültigkeit – ab 1.1.12 soll schließlich in ganz OÖ das neue einheitliche Pflegebegleitschreiben implementiert werden.  Im LA wurde ebenfalls das Instrument „einheitlicher ärztli-cher Entlassbrief“ diskutiert. Diesbezüglich gibt es bereits einen ersten Entwurf, der nach den Weißbuch-Kriterien entwi-ckelt wurde. Eine Arbeitsgruppe aus VertreterInnen des Kran-kenhausbereichs, des niedergelassenen Bereiches sowie der Sozialversicherung werden den Entwurf bis Jahresende adap-tieren. Ziel ist der Beschluss des einheitlichen ärztlichen Ent-lassbriefs bei der nächsten LA Sitzung im Jänner 2012.  

Inhalt 
• News aus dem Lenkungsausschuss S1-2 • Rollenprofil der EntscheidungsträgerInnen S2 • Engere Vernetzung mit dem BKT Linz Stadt S2 • Aussicht 2012: Wissenskonferenz S2 • Öffentlichkeitsarbeit / Homepage neu S2  

Vorwort 
 
Phase III des NSM Projekts zur Implementierung der NSM Leitlinien und Koordinationsstrukturen startete erfolgreich im Frühjahr 2011 mit der Konsti-tuierung von so genannten Bezirkskoordinations-teams (BKT) in ganz OÖ. Somit konnte die erste wichtige Etappe in der Umsetzung des NSM abge-schlossen werden! 

 
Nun liegt es an den BKTs, die NSM Themen im eigenen Bezirk zu bearbeiten und voranzutreiben. In diversen Subarbeitsgruppen werden bereits bezirksrelevante Themenfelder mit den beteiligten AkteurInnen bearbeitet, um langfristige, adäquate Lösungsvorschläge zu entwickeln.  

Hinsichtlich der geplanten Wissenskonferenzen im Mai/Juni 2012 sollten die entwickelten Lösungen als Beispiele oder Ideen für andere Bezirke dienen. Eine kontinuierliche und ergebnisorientierte Bear-beitung der Handlungsfelder in den BKTs wäre für die nächsten Monate eine zentrale Aufgabe. Gutes Gelingen! 
 
Dr. Robert Schütz 
 

Oktober 2011 
 



Kontakt

NSM OÖ Office

per Adresse OÖ Gebietskrankenkasse 
Gruberstraße 77, 4020 Linz 
E-Mail: nahtstellenmanagement@ooegkk.at 
Telefon: 05 78 07 - 10 39 27  

Weitere Informationen und Newsletter Bestellungen:
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